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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 145
V 57 E. 4.2 mit Hinweis). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung
von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des
Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs.
2 BGG ).

E. 2
Die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen rechtlichen Grundlagen sind im
angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 3
Die Vorinstanz hat geprüft, ob der Beschwerdeführerin Einsicht in die im Rahmen der
psychiatrischen SMAB-Teilbegutachtung vom 30. Oktober 2022 verwendeten Dokumente
zur "Beschwerdevalidierung nach Mertens" zu gewähren ist. Sie hat im Wesentlichen
erkannt, das SMAB habe deren Nichtherausgabe nachvollziehbar begründet. Da
diesbezüglich keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV )
auszumachen sei, scheide auch die seitens der Beschwerdeführerin vorgeschlagene
Überprüfung des "Mertenstests" durch eine neutrale Fachperson ohne Weiteres aus.

E. 3.1
Die Sichtweise des kantonalen Gerichts steht offenkundig im Einklang mit der
Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach grundsätzlich kein Anspruch auf Einsicht in
die schriftlichen Aufzeichnungen über Testergebnisse oder andere interne Dokumente der
begutachtenden Fachperson gegeben ist, ausser es erscheint im Einzelfall zur Überprüfung
der Grundlagen und Schlussfolgerungen eines Sachverständigengutachtens angezeigt (statt
vieler: SVR 2024 IV Nr. 7 S. 20, 8C_732/2022 E. 5.2 mit Hinweisen). Triftige Gründe für
eine Praxisänderung sind nicht zu erkennen und werden in der Beschwerde auch nicht
(substanziiert) dargelegt (zu den Voraussetzungen: BGE 141 II 297 E. 5.5.1; 137 V 417 E.
2.2.2). Eine Rechtsverletzung fällt in diesem Zusammenhang folglich ausser Betracht. Dies
gilt umso mehr, als - was die Beschwerdeführerin selber einräumt - aus Sicht des
Begutachtungsinstituts durchaus ein legitimes Interesse (Schutz vor Missbrauch durch
unkontrollierte Weiterverbreitung) an der Nichtveröffentlichung der Testfragebögen besteht
(vgl. auch Urteil 8C_292/2022 vom 9. Februar 2023 E. 5.2).



E. 3.2
Macht die Beschwerdeführerin hauptsächlich geltend, sie habe ein höher zu gewichtendes
Einzelinteresse daran, Einblick in das "Testverfahren nach Mertens" zu erhalten, so vermag
dies - wie soeben erwähnt - zwar unter Umständen eine Ausnahme zu rechtfertigen.
Indessen hat das kantonale Gericht im konkreten Fall überzeugend aufgezeigt, weshalb die
psychiatrische SMAB-Expertise des Dr. med. B.________ sämtliche Anforderungen an
beweiswertige ärztliche Entscheidgrundlagen erfüllt (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.3.4; 135 V
465 E. 4.4; 125 V 351 E. 3b/bb). Insbesondere erhob der psychiatrische Gutachter unter
Berücksichtigung der Vorakten eine umfassende Anamnese. Er äusserte sich zu den
angegebenen Beschwerden, führte neben der kritisierten "Beschwerdevalidierung nach
Mertens" weitere Testverfahren durch (Mini-ICF-APP) und beurteilte hernach sämtliche
Ergebnisse im Gesamtkontext (vgl. vorinstanzliche Erwägung 2.3.2). Abgesehen davon
ergaben sich in der orthopädisch-traumatologischen und neurologischen Untersuchung -
auch darauf ist das kantonale Gericht hinreichend eingegangen - mit den psychiatrischen
Testergebnissen übereinstimmende Inkonsistenzen und Diskrepanzen. Demnach trifft die in
der Beschwerde erhobene (pauschale) Behauptung, die Mertens-Testergebnisse seien als
"Hauptbeweismittel" der einzige Grund dafür, dass der psychiatrische Gutachter der
Beschwerdeführerin "jede Glaubwürdigkeit" abgesprochen habe, offensichtlich nicht zu.
Vielmehr ist anhand der an den normativen Rahmenbedingungen ausgerichteten (vgl. BGE
141 V 281 E. 4.4), alle relevanten Aspekte beleuchtenden und der polydisziplinären
Gesamteinschätzung Rechnung tragenden psychiatrischen SMAB-Begutachtung nicht
ersichtlich, welche notwendigen weiteren Aufschlüsse die von der Beschwerdeführerin
angeforderten internen Aufzeichnungen bieten sollen. Eine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör ist demzufolge mit dem kantonalen Gericht zu verneinen. Ein Anlass,
hinsichtlich des letztinstanzlich erneuerten (Eventual-) Antrags auf Überprüfung der
Testergebnisse durch einen neutralen Fachmann vom versicherungsgerichtlichen Urteil
abzuweichen, besteht damit ebenso wenig. Weiterungen hinsichtlich des in der Beschwerde
aufgegriffenen Verhältnismässigkeitsprinzips ( Art. 5 Abs. 2 BV ) erübrigen sich.

E. 4
Die offensichtlich unbegründete Beschwerde wird im vereinfachten Verfahren nach Art.
109 Abs. 2 lit. a BGG mit summarischer Begründung und unter Verweis auf die
Erwägungen im angefochtenen Urteil ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) erledigt.

E. 5
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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